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zu 2.b) Wie viele Ausbildungsduldungen in Bayern sind in den jeweiligen Regie-

rungsbezirken in Bayern lt. der Erfassung der Daten im AZR zum 31.12.2020 er-

teilt worden (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ausländerbehörden ange-

ben)? 

 

zu 3.a) Wie viele Beschäftigungsduldungen sind in Bayern seit dem 10.02.2020 je-

weils zum Monatsletzten in den jeweiligen Regierungsbezirken lt. der Erfassung 

der Daten im AZR erteilt worden (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Aus-

länderbehörden angeben; ggf. begründen, falls keine monatliche Auswertung 

möglich ist)? 

 

zu 3.b) Wie viele Beschäftigungsduldungen in Bayern sind zum 31.12.2020 in den 

jeweiligen Regierungsbezirken lt. der Erfassung der Daten im AZR erteilt worden 

(bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ausländerbehörden angeben)? 

 

Die Fragen 2.a) bis 3.b) werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet.  

 

Statistisch auswertbare Daten zur Zahl der Erteilungen einer Ausbildungsdul-

dungsduldung bzw. Beschäftigungsduldung zu einem bestimmten Stichtag liegen 

aufgrund der Eigenschaft des Ausländerzentralregisters als Bestandsstatistik nicht 

vor.  

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine Auswertung der Daten zur Zahl 

der Ausländer mit einer Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung, bezo-

gen auf den jeweils Monatsletzten des Jahres 2020 als Stichtag und für jede ein-

zelne Ausländerbehörde in Bayern, nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 

vorgenommen werden kann. Die Staatsregierung ist nicht Betreiberin des AZR 

und hat auch keinen technischen Zugriff auf die AZR-Datenbank, um eine geson-

derte Datenauswertung zu veranlassen. Die händische Auswertung von mehreren 

tausend Datensätzen wäre nur mit nicht vertretbarem Verwaltungsaufwand mög-

lich.  
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nicht möglich und wäre nur mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 

möglich.  

 

zu 4.c) Von welchen Flughäfen in Bayern wurden Personen in der Zuständigkeit 

bayerischer Ausländerbehörden (ggf. auch unter vorübergehender Unterbringung 

an einem anderen Ort in Deutschland) in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 

abgeschoben (bitte mit Angabe der Anzahl an ausgereisten Personen und ent-

sprechenden Zielstaaten)? 

 

Das Landesamt für Asyl und Rückführungen (LfAR) hat zum 01.01.2020 die zuvor 

weitgehend bei der Bayerischen Polizei liegende Zuständigkeit für die Koordinie-

rung und Organisation von Abschiebungsmaßnahmen übernommen. Im Jahr 2020 

wurden aus bayerischer Zuständigkeit 668 vollziehbar ausreisepflichtige Personen 

von bayerischen Flughäfen rückgeführt, davon 645 vom Flughafen München und 

23 vom Flughafen Nürnberg. Statistisch auswertbare Daten zu den Zielstaaten lie-

gen insoweit nicht vor. Eine Auswertung wäre nur mit unverhältnismäßigem Auf-

wand zu bewerkstelligen.  

 

Für die Jahre 2017 bis 2019 liegen keine statistisch auswertbaren Daten vor.  

 

zu 5.a) Wie viele Personen in der Zuständigkeit bayerischer Ausländerbehörden 

sind im Jahr 2020 selbstständig bzw. freiwillig ausgereist (bitte aufgeschlüsselt 

nach Zielstaaten und Monaten angeben)? 

 

Im Jahr 2020 wurden 7.998 freiwillige Ausreisen von Personen in bayerischer Zu-

ständigkeit erfasst. Statistisch auswertbare Daten zu den Zielstaaten liegen inso-

weit nicht vor. Eine Auswertung wäre nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu 

bewerkstelligen. 

 

zu 5.b) Inwiefern haben die Personen, die in der Zuständigkeit bayerischer Aus-

länderbehörden selbstständig bzw. freiwillig ausgereist sind, die Rückkehrhilfen in 

den Jahren 2018, 2019 und 2020 in Anspruch genommen (bitte aufgeschlüsselt 

nach Zielstaaten angeben)? 

 

Im Jahr 2018 haben 2.636, im Jahr 2019 2.327 und im Jahr 2020 1.301 Personen, 

die aus der Zuständigkeit bayerischer Ausländerbehörden freiwillig ausgereist 
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Im Zeitraum 01.03.2020 bis 31.01.2021 konnten insgesamt 1.399 Rückführungen 

nicht vollzogen werden, davon 60 aufgrund medizinischer Gründe, 218 aufgrund 

rechtlicher Gründe, 845 aufgrund tatsächlicher Gründe und 276 aufgrund unbe-

kannten Aufenthalts der rückzuführenden Person. 

 

Eine statistische Erfassung nach Zielstaat und Zeitpunkt der ursprünglich vorgese-

henen Abschiebungen erfolgt dabei nicht. Eine Auswertung ist mit vertretbarem 

Verwaltungsaufwand nicht möglich. 

 

zu 6.c) Wie viele der in der Zuständigkeit bayerischer Ausländerbehörden abge-

schobenen Personen waren seit März 2020 rechtskräftig verurteilte StraftäterInnen 

(bitte aufgeschlüsselt nach Zielstaaten mit Angabe von Straftaten und Strafmaß 

angeben)? 

 

Eine statistische Erfassung der rechtskräftig verurteilten Straftäter erfolgt nicht. 

Eine Auswertung ist mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich.  

 

zu 7.a) Wie viele von Abschiebung betroffenen Personen waren im Jahr 2020 

nach Kriterien des Robert Koch-Instituts einer sogenannten Corona-Risikogruppe 

zuzuordnen (bitte aufgeschlüsselt nach Risikofaktoren angeben? 

 

Eine statistische Erfassung von medizinischen Informationen, insbesondere nach 

den angefragten Kriterien, erfolgt nicht. Eine Auswertung ist mit vertretbarem Ver-

waltungsaufwand nicht möglich.  

 

zu 7.b) Welche Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden am Flughafen und wäh-

rend des Fluges bei einer Abschiebung in der Zuständigkeit bayerischer Auslän-

derbehörden für Behördenvertretende und Betroffene ergriffen (bitte aufgeschlüs-

selt nach den jeweiligen Hygiene- und Schutzmaßnahmen angeben)? 

 

Der Sicherheitsbereich des Flughafens München wird polizeilich durch die Bun-

despolizei betreut. Mit Übergabe der rückzuführenden Person am Abflughafen 

durch Kräfte der Bayerischen Polizei an die Bundespolizei, geht auch die Zustän-

digkeit für den weiteren Vollzug der Rückführung an die Bundespolizei über. Inso-

fern sind im Rahmen des Vollzugs der Rückführung am Abflughafen München die 

geltenden Hygienekonzepte der Bundespolizei maßgeblich, welche auch für die 
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bayerischen Behördenvertreter vor Ort Gültigkeit entfalten. Fragen zu den Hygi-

ene- und Schutzmaßnahmen sind daher an den Bund zu richten. 

 

Die Zuführung der Rückzuführenden erfolgt durch Kräfte des jeweils örtlich zu-

ständigen Polizeiverbandes. Um mögliche Infektionsketten auch im Nachhinein 

nachvollziehen zu können, werden bei Übergabe der Rückzuführenden an die 

Bundespolizei entsprechende Aufzeichnungen / Erreichbarkeitslisten geführt.  

 

Folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen werden durch die bayerischen Perso-

nenbegleiter-Luft umgesetzt: Für die Personenbegleiter-Luft ist bereits bei Betre-

ten und während des Aufenthaltes bei der PI Flughafen München und bis zum Be-

treten der Abfertigungshalle das Tragen einer FFP2- Maske vorgegeben, darüber 

hinaus erfolgt ein routinemäßiges Messen der Körpertemperatur zu Einsatzbeginn. 

Alle Beamtinnen und Beamten erhalten zum Einsatzbeginn eine persönliche 

Schutzausstattung. Desinfektionsmittel wird in ausreichender Menge mitgeführt. 

Ist aufgrund der Vorgaben des Ziellandes eine negative Testung auf das  

SARS-CoV-2-Virus vorausgesetzt, ist diese durch die Personenbegleiter-Luft ver-

pflichtend selbst durchzuführen. Im Übrigen wird die grundsätzlich freiwillige Tes-

tung auf das SARS-CoV-2-Virus in den Teststraßen der Bayerischen Polizei emp-

fohlen. Bei Bedarf wird auch eine Testung nach dem Einsatz vorgesehen.  

 

zu 8.a) Wie viele Personen befinden sich derzeit am Flughafen München, in der 

JVA Eichstätt sowie der JVA Erdings in Abschiebehaft (bitte aufgeschlüsselt nach 

Zielstaaten und Dauer der Abschiebehaft) angeben? 

 

Die Anzahl der in den bayerischen Abschiebungshafteinrichtungen untergebrach-

ten Personen (Stand: 10.03.2020) ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:  

 

Einrichtung  Anzahl  

Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München (AHE) 2 

Einrichtung JVA Eichstätt 40 

Einrichtung JVA Erding 16 

 

Hinsichtlich der Dauer der Abschiebungshaft in Tagen (Stand: 10.03.2020) wird 

auf nachfolgende Tabelle verwiesen.  
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JVA Eichstätt  JVA Erding  AHE 

43 45 9 

40 21 7 

36 13  

31 10  

27 10  

17 10  

15 17  

10 17  

10 17  

5 35  

17 22  

15 16  

6 10  

21 79  

17 28  

10 11  

3   

7   

83   

28   

20   

14   

38   

23   

20   

16   

13   

3   

41   

22   

7   

7   

2   

54   
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17   

13   

2   

2   

23   

36   

 

Die Zielstaaten der sich in der AHE zum Stand 10.03.2021 befindlichen Personen 

sind Bulgarien und Griechenland. Die Zielstaaten der sich in den Abschiebungs-

hafteinrichtungen der JVA Eichstätt und Erding befindlichen Personen werden we-

der im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz noch im Geschäftsbe-

reich des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration statistisch er-

fasst.  

 

zu 8.b) Wie ist der aktuelle Stand bzw. Planungshorizont im Hinblick auf die der-

zeitigen Erweiterungen von Abschiebungshafteinrichtungen in Hof, Passau und 

am Flughafen München (bitte mit Nennung des geplanten Fertigstellungsdatums 

und Bezugsdatums sowie unter Berücksichtigung der Haushaltspläne für die Jahre 

2021 bis 2024)? 

 

In Hof wird in Nachbarschaft zur Justizvollzugsanstalt eine Einrichtung für Ab-

schiebungshaft mit 150 Haftplätzen errichtet. Planung und Bauausführung des 

Projekts wurden nach öffentlicher Ausschreibung mit Erteilung des Zuschlags am 

16.08.2019 an einen Totalunternehmer vergeben. Nach derzeitigem Stand wird 

die bauliche Fertigstellung der Einrichtung bis Ende April dieses Jahres ange-

strebt. Unmittelbar anschließend sollen die Räume möbliert und ein eingehender 

Probebetrieb mit der Einweisung des Vollzugspersonals und schrittweiser Heran-

führung an den Echtbetrieb durch eine sukzessive Belegung mit Gefangenen 

durchgeführt werden. Die endgültige Inbetriebnahme ist für Ende Oktober 2021 

vorgesehen, wobei sich Änderungen am Zeitplan nicht zuletzt mit Blick auf aus der 

Pandemielage resultierenden Unsicherheiten nicht ausschließen lassen.  

 

In Passau werden im Rahmen eines Neubauvorhabens (unter Aufgabe der bishe-

rigen Anstalt) 450 Haftplätze, davon bis zu 200 variabel für die Abschiebungshaft 

nutzbar, neu geschaffen. Das Vorhaben wurde am 24.10.2019 vom Haushaltsaus-
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lich. Im Übrigen weisen wir daraufhin, dass insbesondere bei Sammelabschie-

bungsmaßnahmen das Fluggerät grundsätzlich durch die Bundespolizei gechartert 

wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 






































